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Menschen, deren Gesundheit, Lebensführung und Herkunft in mehrerlei Hinsicht
nicht mit den Vorgaben des NS-Regimes in Einklang zu bringen waren, hatten un-
ter besonders verschärften und existenzbedrohenden Ausgrenzungs- und Verfol-
gungsmaßnahmen zu leiden. Am Schicksal von Moritz Bendit (1863–1940), einem
aus einer wohlhabenden Fürther Familie stammenden jüdischen Kaufmann, der
schon als junger Mann an Wahnvorstellungen und körperlichen Beeinträchtigun-
gen litt, wird die unheilvolle Verdichtung von Lebensrisiken aufgrund rassisti-
scher und gesundheitlicher Marginalisierung deutlich. Insgesamt verbrachte Ben-
dit fast 42 Jahre als Patient in der bekannten Kuranstalt Neufriedenheim im
Münchner Südwesten. Die vermeintliche Sicherheit des Lebens in einer renom-
mierten Münchner Einrichtung endete für Moritz Bendit jedoch mit dem Jahr
1933. Seine letzte Lebensphase verbrachte er unter einem sich verheerend zuspitz-
enden Verfolgungsdruck, denn als Jude und dauerhaft Kranker war er gleich
mehrfach akut gefährdet. Am 14. September 1940 wurde Moritz Bendit aus der
Kuranstalt Neufriedenheim in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar verlegt.
Eine knappe Woche später, am 20. September 1940 wurde er mit anderen jüdi-
schen Patienten von Eglfing-Haar nach Schloß Hartheim bei Linz, eine der Tö-
tungsanstalten der T4-Aktion, deportiert und noch am Ankunftstag mit Kohlen-
monoxid ermordet.

In der Darstellung von Reinhard Lampe verbindet sich die individuelle Lei-
densgeschichte von Moritz Bendit mit einer Institutionengeschichte der Münchner
Kuranstalt Neufriedenheim und ihrem leitenden Arzt, dem Psychiater Ernst
Rehm. Diese als Doppelbiografie zu lesende Studie enthüllt nicht nur die struktu-
rellen Mechanismen von gesundheitspolitischer Marginalisierung, sondern macht
durch die Erzählung der Lebens- und Verfolgungsgeschichte eines einzelnen Be-
troffenen die dramatische Dimension von rassistischer und mörderischer Aus-
grenzung sichtbar.

NS-Herrschaftstechniken und „Euthanasie“ – der Kontext

Das NS-System war eine Gefälligkeitsdiktatur, so die Einschätzung von Götz Aly.1

Es wurden Vergünstigungen und Geschenke an die nationalsozialistische „Volksge-
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meinschaft“2 ausgereicht, um systemstabilisierende Bindungen zu schaffen und
Loyalitäten zu festigen. Diese nationalsozialistischen Wohltaten stammten zu ei-
nem nicht unerheblichen Teil aus dem gestohlenen Eigentum verfolgter Minder-
heiten und – ab 1939 – aus einem gewaltigen Ressourcentransfer von den militä-
risch besetzten europäischen Gebieten ins Reich. Neben materiellen Gütern gehör-
te dazu auch die unfreiwillige Arbeitsleistung unzähliger ausländischer Männer
und Frauen, die als weitgehend entrechtete landwirtschaftliche und industrielle
Ersatzarmee zum Arbeitseinsatz in der deutschen Kriegswirtschaft gezwungen
wurden.3 Die Umverteilung von Vermögen und Ressourcen war nicht nur, wie
Götz Aly bemerkt, „eine kontinuierliche sozialpolitische Bestechung“4, sondern
auch eine wichtige Lebensversicherung des Regimes, das mit diesen Maßnahmen
vor allem während der Kriegsjahre die inneren Bindungskräfte stärkte und den
Nährboden für Resistenz, Opposition und Widerstand austrocknete.

Privilegierung und Benachteiligung, Bevorzugung und Ausgrenzung, Inklu-
sion und Exklusion waren zentrale Handlungselemente der nationalsozialisti-
schen Herrschaftstechnik.5 Wer das rassistische und an Leistungskriterien orien-
tierte Anforderungsprofil der NS-Ideologen erfüllte, wer Zustimmung zu den
herrschenden Verhältnissen signalisierte, indem er sein Leben und Handeln an
das rigide nationalsozialistische Regelsystem anpasste, seinen Alltag unauffällig
gestaltete und Unzufriedenheit und Kritik allenfalls im Schutzraum des Privaten
artikulierte, blieb in der Regel unbehelligt und geriet nicht ins Fadenkreuz einer
ausgeklügelten totalitären Überwachungs- und Disziplinierungsmaschinerie.6 Dies
gilt nicht für die vielen Betroffenen, die jenen Gruppen zugerechnet wurden, die
in den Unterkategorien von „Volksgemeinschaft“ nicht vorgesehen waren, insbe-
sondere Jüdinnen und Juden, sogenannten Zigeunern, sozial Unangepassten, poli-
tisch Andersdenkenden, Pazifisten und einzelnen religiösen Gruppierungen wie
den „Ernsten Bibelforschern“, Homosexuellen, Menschen mit Behinderungen und
mentalen Beeinträchtigungen. Für sie, die im politischen und sozialen Werterah-
men des NS-Regimes keinen Platz hatten, die als „Überflüssige“ und „Unwerte“ ab-
gestempelt wurden, änderte sich die Lebenssituation ab Frühjahr 1933 dramatisch.
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Der 30. Januar 1933 war nicht nur der Tag der Übergabe der Reichskanzler-
schaft an den selbsternannten „Führer“ der NSDAP, es war auch der Tag des Über-
gangs von der verbalen Drohgebärde zur administrativen Vollstreckung weitreich-
ender menschenfeindlicher Zielsetzungen. Während in der Berliner Reichskanzlei
Adolf Hitler die Macht übernahm, rückten in München ab März 1933 antisemiti-
sche Eiferer wie Karl Fiehler oder Christian Weber in Führungspositionen.7 Beide
hatten sich aufgrund ihres fragwürdigen Nimbus als „Alte Kämpfer“ und wegen
ihrer Nähe zu Hitler für lokale NS-Karrieren qualifiziert. Sie sorgten dafür, dass
München – die Stadt, in der der Nationalsozialismus geboren wurde und die sich
bald mit dem Ehrentitel einer „Hauptstadt der Bewegung“ schmücken durfte – auf
dem Gebiet der sogenannten Judenpolitik schon früh eine höchst zweifelhafte Vor-
bildfunktion für sich beanspruchen konnte: In der bayerischen Metropole wurden
antijüdische Maßnahmen erdacht und umgesetzt, die für den Rest des Reiches Mo-
dellcharakter erhielten. Hier wurden die Demütigungen, Ausgrenzungen und Ent-
rechtungen von Juden mit besonderem Eifer und mit perfider Konsequenz voran-
getrieben, lange bevor sie auf Reichsebene Realität wurden. In der Münchner NS-
Elite vertrat man die Überzeugung, dass gerade die „Hauptstadt der Bewegung“
bei der Erfindung und Umsetzung von Maßnahmen zur Ausgrenzung und Verfol-
gung von Juden mustergültig an erster Stelle stehen sollte. Unmittelbar nach der
Machtübernahme begannen die neuen Herrscher damit, die jüdische Minderheit
systematisch aus allen gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Berei-
chen zu verdrängen. Die antisemitischen Hetztiraden, die im „Völkischen Beob-
achter“ und bei öffentlichen Kundgebungen verbreitet worden waren, erhielten
nun gewissermaßen hoheitliche Legitimation und wurden zur Maxime staatlichen
Handelns.8

Auch Maßnahmen zur Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung anderer
Minderheiten wurden in München erdacht, früh umgesetzt und stetig perfektio-
niert. Eines der ersten Lager, das alsbald als Vorbild und Muster für ein verzweig-
tes terroristisches Lagersystem dienen sollte, war schon im Frühjahr 1933 vor den
Toren der bayerischen Hauptstadt eingerichtet worden: das Konzentrationslager
Dachau.9 Auch im kommunalpolitischen Binnensystem Rathaus konnte die NS-
Ideologie rasch Fuß fassen. Die meisten Spitzenbeamten und Behördenleiter wur-
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den Schritt für Schritt durch loyale NS-Gefolgsleute ersetzt oder sicherten ihre Po-
sitionen durch eilfertige Selbstgleichschaltung.10 Das Münchner Sozialamt wurde
mit Friedrich Hilble von einem sozialpolitischen Hardliner geleitet, der, wenn-
gleich kein NSDAP-Mitglied, mit bemerkenswerter Konsequenz radikale und men-
schenverachtende Maßnahmen zur Disziplinierung von sogenannten Arbeits-
scheuen und sogenannten asozialen Elementen erdachte und umsetzte.11 Die Spal-
tung der Stadtgesellschaft in die Privilegierten, die von den Segnungen der
nationalsozialistischen Ordnung profitierten, und diejenigen, die aufgrund exter-
ner Zuschreibungen allenfalls geduldet, aber schließlich doch an den Rand ge-
drängt, rechtlich und sozial marginalisiert wurden, vollzog sich im Eiltempo und
mit Riesenschritten.

Besonders einschneidend und für die jeweiligen Betroffenen mit erheblichen
Sorgen und Lebensrisiken verbunden war diese Entwicklung im Sozial- und Ge-
sundheitswesen. Soziale Absicherung und medizinische Versorgung „für alle“ war
im NS-System nicht vorgesehen. Beide Leistungen wurde im Bedarfsfall nur jenen
zuteil, die von den Entscheidern in Politik und Verwaltung als würdig erachtet
wurden – also Personen, die die restriktiven Zugangsregeln zur „Volksgemein-
schaft“ erfüllten und Gewähr dafür boten, dass sie die Kosten von Fürsorge- und
Medizinaufwand durch Leistungsbereitschaft und -fähigkeit refinanzieren konn-
ten.12 Aus Sicht des Systems war entscheidend, dass die volkswirtschaftliche Pro-
duktivität gewährleistet blieb und idealerweise gesteigert werden konnte. „Unnüt-
ze Esser“ und „Ballastexistenzen“, „Asoziale“ und „Arbeitsscheue“, die der Gesell-
schaft auf der Tasche lagen, ohne etwas zurückzuzahlen, hatten in dem von
Auslese- und Elitephantasien durchdrungenen nationalsozialistischen Gesell-
schaftsmodell keinen Platz.13 Wurden sie anfangs nochmit minimalem Ressourcen-
aufwand geduldet und drakonischen Verwahrungs- und Umerziehungsmaßnah-
men unterzogen, verschärften sich die Maßnahmen des Regimes über die Jahre
und erreichten mit gezielten Massentötungen von sogenannten Minderwertigen
schließlich einen traurigen Höhepunkt. Die an volkswirtschaftlichen Kosten-Nut-
zen-Überlegungen orientierten Vernichtungsmaßnahmen gingen Hand in Hand
mit rassistischen Theorien, die auf „Erbgesundheit“, also eine bewusste Auslese
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der Starken und Leistungsfähigen, abzielten und – schon in den Jahren der Wei-
marer Republik – die „Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ einfor-
derten.14 Die „Euthanasie“ war keine Erfindung des Nationalsozialismus, aber erst
nach 1933 wurde der Krankenmord – euphemistisch und terminologisch zur „Ras-
senhygiene“ weiterentwickelt – zu einer realen Praxis, die Zehntausende das Le-
ben kostete.15

Das vorliegende Buch zeigt: Die Erfahrung von Vergangenheit wird durch die
Geschichten von Menschen vermittelt. Strukturen, Daten, Ereignisse, Institutionen
etc. sind allenfalls mittelbare Zeugen der Vergangenheit. Konkret wird Geschichte,
wenn wir uns den in ihr handelnden Menschen annähern, ihre Biografien – indi-
viduelle als auch kollektive – rekonstruieren und dabei aus unterschiedlichen
Blickwinkeln Fragen nach den Bedingungen ihres Alltagslebens und den Beweg-
gründen, Grenzen und Möglichkeiten ihres jeweiligen Handelns stellen. Biografien
werden so zu einem Schlüssel für die Geschichte en générale.
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